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Sehr geehrte Höchenschwander*innen, 
seit dieser Woche ist auch im Landkreis Waldshut die Marke der Neuinfektionen über 50 auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen deutlich 
und vor allem sehr rasant angestiegen. Daher hat der Landrat in enger Abstimmung mit allen Bürgermeister*innen des Landkreises und 
nach Vorgaben der Landesregierung bereits weitere Maßnahmen und Vorschriften zur Eindämmung der Verbreitung erlassen. 
Leider werden die Maßnahmen aller Voraussicht nach nicht ausreichen und es kann durchaus sein, dass weitere Einschränkungen vor-
genommen werden müssen. Dennoch können wir in Höchenschwand aktuell noch zufrieden sein - wie lange das so sein wird, weiß 
allerdings niemand. 

Daher möchte ich Sie und uns alle nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass folgende Dinge elementar wichtig sind: 

- Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Nötigste und halten Sie sich an die Vorgaben. 
-  Privatpartys und Familienfeiern gelten als die Corona-Hotspots, d.h. hier besteht extrem hohes Potential sich anzustecken, da hier das 

Virus verteilt wird. Daher müssen Jugendliche, Vereine und alle anderen Personengruppen aktuell und bis auf weiteres auf Partys, Fei-
ern und Zusammenkünfte in geselliger Runde verzichten! 

-  bei jeglichen Einkäufen, Friseurgängen oder in jeglichen Situationen, bei denen man den Mindestabends von 1,5 Metern nicht einhal-
ten kann, gilt absolute Tragepfl icht einer Mund-Nasen-Bedeckung (z.B. auch in Fußgängerzonen und auf Wochenmärkten etc) 

- Beachten Sie die Hygienemaßnahmen: in die Ellenbeuge niesen oder husten, stetiges und ordentliches Händewaschen 
- Lüften Sie Besprechungs- und Vereinsräume stoßweise und regelmäßig, auch wenn es kalt ist 
- Desinfi zieren Sie Ihre Hände und Gegenstände, die oft angefasst werden 
- Laden Sie die Corona-Warn-App herunter 
  
Nur wenn wir gemeinsam und miteinander die Regeln einhalten, auf einander achten und bei Anzeichen einer Infektion zurückhaltend 
und vorsichtig agieren, schaff en wir es, einen zweiten Lockdown zu verhindern. 
  
Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam bald wieder in einer Normalität leben können, in der die gesellschaftlichen Kontakte wieder 
gepfl egt werden können. 
  
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf 
Sich und Ihre Familien und Mitmen-
schen auf! 
  
Herzlichst, Ihr Bürgermeister 

Sebastian Stiegeler 
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Telefon

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 

Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht-Vorsitzender 

Herr  Tobias Stritt 0173 3147131 
Sozialstation St. Blasien 
 Tel. 07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret 
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Dr. Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890 

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612
  

Apotheke

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.
Samstag, 31. Oktober 2020  
Storchen-Apotheke WT-Tiengen, 
Hauptstr. 20, Tel.: 07741 - 83 24 24   
Sonntag, 01. November 2020  
Rosen-Apotheke Dogern, Hauptstr. 18, 
Tel.: 07751 - 59 70   
Samstag, 07. November 2020 
Bären-Apotheke WT-Waldshut, 
Brückenstr. 7, Tel.: 07751 - 9 18 42 33   
Sonntag, 08. November 2020  
Klettgau-Apotheke Lauchringen, 
Hauptstr. 37, Tel.: 07741 - 27 03 
  

Beratungsstellen

Diakonisches Werk, Waldshut 
Tel. 07751-83040 
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Tel. 07751-3553 
Offene Beratung „Courage“ 
Tel. 07741-8082277
Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 
Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 
Tel. 0800-1110111 
Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche    Tel. 0800-1110333 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 
Tel. 07751-864252 

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus 
und der Kurverwaltung

Gemeindeverwaltung 

   Tel. 07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Bürgerbüro 

durchgehend     8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information Kurverwaltung  

im Haus des Gastes  07672-48180 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag      9:00 bis 12:30 Uhr

und 14:00 bis 16:30 Uhr 

Samstag      10:00 bis 12:00 Uhr 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Strittberg 
Mitte“, 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschrif-
ten, Ortsteil Strittberg 
Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung vom 19. Oktober 2020 die 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Strittberg Mitte“ inkl. örtlichen Bauvorschriften im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB als Satzung beschlos-
sen.

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans „Strittberg Mitte“ wird u.a. 
der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans erweitert und 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für drei neue Baugrund-
stücke geschaffen. Das Planungsgebiet ist in der abgebildeten Karte 
dargestellt. (siehe Seite 3)

Der Bebauungsplan „Strittberg Mitte“, 1. Änderung inkl. örtlicher 
Bauvorschiften tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft.

Der Bebauungsplan mit Begründung und örtlicher Bauvorschiften 
kann während der üblichen Dienststunden beim Rathaus Höchen-
schwand, Waldshuter Str. 2, Zimmer Nr. 10, nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. Zur Einsicht ist jedermann berechtigt, weiter 
können über den Inhalt Auskünfte erteilt werden. Der Bebauungs-
plan kann außerdem über das Internet auf folgender Seite der Ge-
meinde abgerufen werden: 
www.hoechenschwand.de/RATHAUS/Bebauungsplaene

Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
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Wir verweisen auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB. Demnach kann 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Pflichtigen Entschädi-
gung beantragt werden. Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Ent-
schädigungsanspruch, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, beantragt wird.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber der Gemein-
de schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Höchenschwand, den 28. Oktober 2020
Sebastian Stiegeler
Bürgermeister 

Bekanntmachung 
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht für das Rechnungs-
jahr 2019 des Gemeindeverwaltungsverbandes St.Blasien liegt in 
der Zeit von Montag, den 26. Oktober 2020 bis Dienstag, den 03. 
November 2020 
im Rathaus St. Blasien –Zimmer 21- während der üblichen Dienstzeit 
zur Einsicht durch den Bürger und Abgabepflichtigen gemäß § 95 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg aus. 
  
St. Blasien, den 28. September 2020 
  
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 
 (Anlage 20 zu § 95 b Abs. 1 GemO) 
  
Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg stellt die Verbandsversammlung am 28. September 2020 den 
Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest: 
  
1. Ergebnisrechnung    
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 79.902,58 €  
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -79.902,58 €  
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 €  
1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 €  
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 €  
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 €  
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 €  

2. Finanzrechnung    
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 80.816,84 €  
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit -72.391,94 €  
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
 der Ergebnisrechnung  (Saldo aus 2.1 und 2.2) 8.424,90 €  
2.4 Summe der Einzahlungen 
 aus Investitionstätigkeit 0,00 €  
2.5 Summe der Auszahlungen
 aus Investitionstätigkeit -6.228,93 €  
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -6.228,93 €  
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) 2.195,97 €  
2.8 Summe der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 0,00 €  
2.9 Summe der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 0,00 €  
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9) 0,00 €  

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands 
 zum Ende des Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) 2.195,97 €  
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
 haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen -153,44 €  
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 80.751,14 €  
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  (Saldo aus 
2.11 und 2.12) 2.042,53 €  
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am 
 Ende des Haushaltsjahres  
 (Saldo aus 2.13 und 2.14) 82.793,67 €  

3. Bilanz    
3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 €  
3.2 Sachvermögen 13.691,85 €  
3.3 Finanzvermögen 89.343,04 €  
3.4 Abgrenzungsposten 0,00 €  
3.5 Nettoposition 0,00 €  
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite
 (Summe aus 3.1 bis 3.5) 103.034,89 €  
3.7 Basiskapital 0,00 €  
3.8 Rücklagen 0,00 €  
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €  
3.10 Sonderposten 13.691,85 €  
3.11 Rückstellungen 0,00 €  
3.12 Verbindlichkeiten 89.343,04 €  
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €  
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite  
 (Summe aus 3.7 bis 3.13) 103.034,89 €  

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen    
  (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)    
  
5. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der 
Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
  
St. Blasien, den 28. September 2020 
  
  
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
  
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 28. September 
2020 den vorstehenden Antrag genehmigt und das Ergebnis der 
Jahresrechnung 2019 beschlossen. 
  
St. Blasien, den 28. September 2020 
  
  
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
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AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
am Montag, 02. November 2020, 19:30  Uhr im Haus des Gastes, 
Großer Saal   
  
TAGESORDNUNG:   
  
1.   Bürgerfrageviertelstunde 
  
2.    Bebauungsplan „Im oberen Brühl“ und örtl. Bauvorschiften, 3. 

Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
 a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 b)  Feststellung des Planungsentwurfs und Beschlussfassung 

über die Auslegung und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

  
3.    Bauantrag von Anja und Patrick Mutter auf Neubau eines Einfa-

milienhauses mit Garage auf dem Flurstück Nr. 120/4, Kapellen-
weg 10 

  
4.    Bauantrag von Thomas Geng auf Nutzungsänderung eines 

Stalls zum Wohngebäude auf dem Flurstück Nr. 6269, Amrig-
schwand 22 

  
5.   Bekanntgabe von Baugenehmigungen / Kenntnisgabeverfah-

ren 
  
6.   Bekanntgaben, Verschiedenes 
  
7.   Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
  
8.   Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung 

Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. Ände-
rungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunkten werden 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 
  
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen.   
  
Die Sitzung findet unter hygienisch und räumlich der Situation ange-
passten Bedingungen im Haus des Gastes statt.Beim Betreten des 
Saals ist bis an den Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

 
Das Wichtigste aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 19. Oktober 2020  
Bauantrag von Manuel Pokorny auf Neubau eines Einfamilien-
hauses mit 
Doppelgarage auf dem Flurst.Nr. 117/2, Mattenweg 1  
  
Geplant ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgara-
ge und Nebenraum. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des 
Teilbebauungsplans „Auf der Halde“ 3. Änderung. 
  
Die Überdachung des nördlichen Eingangsbereichs überschreitet 
auf einer Länge von 4,90 m und einer Tiefe von 70 cm das Baufens-
ter. Diesbezüglich wird daher eine Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans beantragt. Da die Überschreitung in Richtung 
des Straßenraums erfolgt und untergeordnet sowie städtebaulich 
vertretbar ist, kann aus Sicht der Verwaltung dem Befreiungsantrag 
zugestimmt werden. Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden 
Beschluss: 
  
Dem Bauantrag von Manuel Pokorny auf Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Doppelgarage auf dem Flurst.Nr. 117/2, Mattenweg 1 
und der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans bzgl. der Überschreitung des Baufensters durch die Über-
dachung des nördlichen Eingangs wird zugestimmt. 

Bekanntgabe von Baugenehmigungen  
  
Dem Bauantrag von Diana und Malte Krebs auf Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Einliegerwohnung und Garage auf dem Flurst.Nr. 
120/6, Kapellenweg 6, wurde vom Baurechtsamt zugestimmt. 
  
  
Bebauungsplan „Strittberg Mitte“ und örtl. Bauvorschriften, 1. 
Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB  
  
Dem Gemeinderat lagen der Bebauungsplan in der endgültigen Fas-
sung sowie die Zusammenstellung der Bedenken und Anregungen 
aus der Offenlage des Bebauungsplanes mit der jeweiligen Empfeh-
lung des Planungsbüros Kaiser vor. 
  
Da Planer Ernst Kaiser nicht anwesend sein konnte, verlas Bürger-
meister Stiegeler die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden 
und eines Anliegers im Wortlaut mit der jeweiligen Empfehlung für 
den Bebauungsplan. Die vorgeschlagenen Ergänzungen in Bezug 
auf Verbot von Schottergärten, zur Versickerung von Niederschlags-
wasser auf privaten Grundstücken und zu Baugrunduntersuchun-
gen wurden in die Festsetzungen aufgenommen. 
Eine weitere Änderung betraf einen Vermessungsfehler, der berich-
tigt wurde. Die Stellungnahme eines Anliegers aus Strittberg wurde 
ebenfalls vorgetragen und vom Gemeinderat zur Kenntnis genom-
men. Überwiegend betrafen dessen Anmerkungen einen älteren 
Bebauungsplan bzw. bereits bestehende Objekte und sind nicht 
Gegenstand des jetzigen Verfahrens. Der Anregung, als weitere zu-
gelassene Bepflanzung auch Eiben als schwarzwaldtypische Pflanze 
aufzuführen, wird nachgekommen. 
  
Der Gemeinderat fasste dann folgende einstimmigen Beschlüsse: 
  
a)  Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand beschließt zur 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Strittberg Mitte“ das Ergebnis 
der Abwägungen zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der 
Offenlage des Planentwurfes in der Fassung vom 27.07.2020 gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB. 

  
b)  Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand billigt die 1. Än-

derung des Bebauungsplanes „Strittberg Mitte“ im OT Strittberg 
einschließlich der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
19.10.2020 und beschließt die Satzung gemäß § 10 BauGB. 

  
  
Bekanntgaben, Verschiedenes 
  
Bericht aus der FBG-Versammlung 
  
Da der bisherige Wegewart Herr Riesterer gekündigt hat, wurde von 
der FBG ein Antrag an die Gemeinde angekündigt, dass die Pflege 
der Waldwege künftig von der Gemeinde übernommen werden soll. 
  
Trekking-Camp 
  
Die Ausweisung von Trekking-Camps kann derzeit über den Natur-
park gefördert werden. Für Höchenschwand würde sich ein Standort 
zwischen Albsteig und Wolfsweg anbieten, hier können Mehrta-
geswanderer für eine Nacht ihr Zelt aufschlagen. Derzeit ist man auf 
Standortsuche auf der Gemarkung.  
  
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
  
Gemeinderat Lars Gutmann berichtete, dass aufgrund der hohen 
Frequentierung des Wolfspfades an ihn herangetragen wurde, ob an 
der Zufahrt von Strittberg zum Dumrig-Parkplatz Ausweichstellen 
geschaffen werden könnten. Aufgrund der Ausweichmanöver ent-
stehen auch Ernteausfälle, des Weiteren sammelt sich Müll auf den 
Feldern an. Die Verwaltung wird diese Anliegen prüfen. 
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MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Sehr geehrte Höchenschwanderinnen und 
Höchenschwander,  
sehr geehrte Seniorinnen und Senioren, 
  
heute wende ich mich persönlich an Sie alle. Vor rund einem Jahr war 
mein Amtsantritt und ich wollte vieles anders machen, als es nun lei-
der im letzten Jahr durchführbar war. Die Corona-Pandemie fordert 
uns alle auf eine neue, bislang nicht dagewesene Art und Weise. Und 
dennoch geht das normale Leben weiter. 
  
Gerne hätte ich im Dezember 2019 einen gemeinsamen Senioren-
nachmittag im Haus des Gastes mit Ihnen verlebt, jedoch war es 
aufgrund der Amtseinführung und der zahlreichen Termine sowie 
der Einarbeitung schlicht nicht möglich, einen Termin zu finden. Ich 
versprach, dass wir im Frühjahr eine andere Veranstaltung organisie-
ren, doch dann kam leider das Corona-Virus auch zu uns und alle 
Einschränkungen haben vieles – und somit auch den gemeinsamen 
Seniorenmittag im Frühjahr – unmöglich gemacht. 

Stets in Kontakt mit Frau Anita Tröndle wollten wir dann einen ge-
meinsamen Nachmittag im November 2020 durchführen. Und leider 
muss ich schweren Herzens heute erneut mitteilen, dass wir dies 
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, der Entwicklung der Pandemie 
und der Ungewissheit was möglich und durchführbar ist, absagen 
müssen. 
  
Liebe Senioren, es tut mir wirklich sehr leid, aber aufgrund der ak-
tuellen Situation wird es auch 2020 keinen gemeinsamen Senioren-
nachmittag mit Unterhaltung, geselligem Beisammensein und dem 
bekannten und leckeren Kuchen der Frauengemeinschaft geben 
können! 
  
Dennoch verspreche ich Ihnen allen, dass wir dies nachholen wollen 
und werden! 
  
Ich hoffe, Sie bleiben alle gesund und können trotz der Einschrän-
kungen – die bei uns auf dem Land ja erheblich einfacher zu meis-
tern sind – die kommende Winter- und Weihnachtszeit genießen 
und die hoffentlich zahlreichen Sonnenstunden im Herbst und Win-
ter mit tollem Alpenpanorama als kleine Entschädigung für alle Ein-
schränkungen sehen. 
  
Das allerwichtigste ist jedoch, dass Sie alle gesund bleiben und wir 
gemeinsam diese herausfordernde Zeit meistern und anschließend 
wieder Normalität erlangen! 
  
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
  
Herzlichst, Ihr Bürgermeister 
  
Sebastian Stiegeler 
  

Förderung Höhenlandwirtschaft 2020 
Nachdem im Jahre 2012 die Förderung der Höhenlandwirtschaft 
durch den Gemeinderat neu geregelt wurde, kann auch im Jahre 
2020 dieser Zuschuss ausbezahlt werden. Wie bekannt, sind Vor-
aussetzungen hierfür die vorhandene Grünlandfläche + Kuh-/Rin-
der-haltung. 
Um diesen Nachweis gegenüber der Gemeinde zu erbringen, ist die 
Vorlage des aktuellen Bescheides der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft Baden-Württemberg notwendig. 

Damit die Auszahlung für 2020 erfolgen kann, bitten wir die Land-
wirte um Vorlage des aktuellen Originalbescheides 2019 auf dem 
Rathaus, bis spätestens 13.11.2020. Entsprechend der vorhandenen 
Grünlandfläche und Tierhaltung wird der Anerkennungsbetrag aus-
bezahlt. Verspätet vorgelegte Bescheide können für die Auszahlung 
2020 nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
 
Rehessen wegen Corona-Pandemie abgesagt 
Der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft hat gemeinsam mit den 
Jagdpächtern beschlossen, dass alle Termine des Rehessens in 2020 
und Anfang 2021 abgesagt werden müssen. Aufgrund der wieder 
steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie stellen die Ver-
anstaltungen aus Sicht der genannten Personen ein zu großes Risiko 
dar. 
  
Die Jäger wie auch der Jagdgenossenschaftsvorsitzende bitten um 
Verständnis.  
 
 
Sperrung Fohrenbachstraße 
Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht sind an der Fohrenbach-
straße von Strittberg bis zur Fohrenbachsäge Holzerntearbeiten not-
wendig. Aus diesem Grund muss die Strecke vom 02. bis voraussicht-
lich 09. November 2020 voll gesperrt werden.  
 
 
Hinweis zur Straßensperrung  
Schwarzabruck - Brenden 
Aufgrund von Schutzplankenarbeiten durch die Gemeinde Grafen-
hausen wird die Verbindungsstraße Schwarzabruck-Brenden voraus-
sichtlich von 09.11. – 13.11. voll gesperrt sein. 
 
 
Altpapiersammlung 
Am 
  

Samstag, 14. November 2020 
  
findet in der Gesamtgemeinde eine Altpapiersammlung statt. 
  
Im Ortsteil Höchenschwand sammelt der Sportverein, in den Ortstei-
len der ehemaligen Gemeinden Amrigschwand und Tiefenhäusern 
die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. 
  
Das Altpapier sollte ab 8.00 Uhr an den Straßenrändern deponiert 
sein.  
 
 
Sammelantrag Aufarbeitungshilfe 2020 
Liebe Waldbesitzer, 
  
die FBG Höchenschwanderberg wird auch in diesem Jahr wieder ei-
nen Sammelantrag für die Aufarbeitungshilfe von Schadholz stellen. 
Für den einzelnen Waldbesitzer ist die Teilnahme am Sammelantrag 
die unbürokratischste Lösung und ermöglicht es, die Masse an An-
trägen zu bewältigen. Ich möchte daher dazu raten, sich dem Sam-
melantrag anzuschließen. 
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Für einen Sammelantrag benötigen Sie die Holzlisten aus 2020 und 
eine unterschriebene Einverständniserklärung. 
  
Gerne helfe ich Ihnen beim Ausfüllen Ihres Antrags. 
Zu folgenden Terminen werde ich im Haus des Gastes Höchen-
schwand Ihre Anträge entgegennehmen und Ihre Fragen beantwor-
ten: 
  
Dienstag 03.11.2020, 16-20 Uhr
Dienstag 10.11.2020, 16-20 Uhr 
Donnerstag 12.11. 2020, 16-20 Uhr 
Donnerstag 19.11.2020, 16-20 Uhr  
  
Sie erreichen mich unter meiner Mobilfunknummer (0151/14043944) 
oder per Mail (elena.kummer@landkreis-waldshut.de). 
Das Kreisforstamt hat unter der Nummer: 07751/863333  eine Hot-
line eingerichtet, die montags, dienstags und donnerstags zwischen 
14:00 und 18:00 Uhr sowie mittwochs zwischen 08:00 und 13:00 Uhr 
besetzt ist. 
  
Herzliche Grüße 
Elena Kummer 
  
Revierleiterin Höchenschwand  
 
 
Breitband Aktuell: 
Statusbericht Breitbandarbeiten Höchenschwand Stand Okto-
ber 2020  
Der Baubeginn der Breitbandmaßnahme war Ende 2019. Die Winter-
pause erstreckte sich von Dezember 2019 bis März 2020. 
Im März 2020 wurde die Arbeit von Fa. Stark Energies in Frohn-
schwand wieder aufgenommen. 
Systematisch wurde sich durch den Ortsteil Frohnschwand durchge-
arbeitet um möglichst den gesamten Ort mit den Breitbandleerroh-
ren zu erschließen. 
Weiter ging die Trassenverlegung von Frohnschwand in Richtung 
Heppenschwand, von dort aus weiter Richtung Sonnenweg. 
Nach erfolgreicher Leerrohrverlegung in den Sonnenweg wurden 
diese an den POP (Attlisberg Friedhof) herangeführt. (Hinweis: der 
Belag am Sonnenweg wird nochmals ausgetauscht) 
Die Arbeiten erstreckten sich im weiteren Verlauf Richtung Attlisberg 
bis an die Kreuzung Kohlmiesfeld/Ellmenegg und weiter in Richtung 
Amrigschwand. Aktuell befindet sich die Kolonne der Fa. Stark-Ener-
gies trotz ständiger sehr schwerer Geologie (große Felsbrocken) in 
Amrigschwand. Darauffolgend geht es schnellstmöglich in Richtung 
Strittberg. 
Nachdem Strittberg dann vollständig mit den Leerohrsystemen er-
schlossen wird, wird wieder systematisch durch die Ortschaften zu-
rückgearbeitet und die Nebenstraßen inkl. Hausanschlüsse verlegt. 
In der kommenden kälteren Jahreszeit wird darauf geachtet, dass 
die Gräben nicht zu lang offengehalten werden, um den Verkehr, 
das öffentliche Leben und den Winterdienst möglichst wenig einzu-
schränken. 
Geplant ist, dass die Kalibrierungsarbeiten ab Mitte November 
durchgeführt werden (je nach Witterung). Im gleichen Zuge wird 
begonnen die LWL-Kabel (Lichtwellenleiter) einzublasen.   

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten der Baufirma und ausge-
tauschten Kolonnen, ist diese jetzt schnell und qualitativ gut unter-
wegs. Zeit, die verloren wurde wird nach und nach aufgeholt, so dass 
die Fa. Stark-Energies bis Mitte des nächsten Jahres ihre Soll-Vorga-
ben erreicht haben (auch hier: Witterungsabhängig).   

Das Material- und Mannschaftslager St. Blasien ist ständig mit ca. 
60-70 Personen belegt. Die coronakonformen Hygienevorschriften 
werden sehr gut eingehalten. Das Planungsbüro blickt guter Dinge 
auf den weiteren Verlauf der Breitbandverlegearbeiten. 
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Höchenschwand ist hervor-
ragend. 
  
Technische Daten / Status zum Oktober 2020  
Rohrverbände 4 x 16 / 12+24 x 7 gesamt ca. 55 km, bis heute sind ca. 
20 km verlegt. 

Die LWL- Einblasarbeiten werden ca. 185 km umfassen 
Das zentrale POP- Gebäude wurde bereits errichtet und ist betriebs-
bereit, sobald das Backbone-Signal vom Landkreis vorhanden ist 
(genauer Zeitpunkt noch nicht definiert). 
Insgesamt wird es 23 Verteilerschächte geben, davon sind 8 Stück 
versetzt. 
Das POP- Gebäude (Attlisberg Friedhof) wurde errichtet und ist be-
triebsbereit, sobald das Backbone-Signal vorhanden ist. 
Heppenschwand, im Oktober 2020 
Gez. Mike Gutmann  
Hardy / Mike / Lars Gutmann GmbH  
 
 
Meldung von Zweitwohnungen für die  
Erhebung der Zweitwohnungssteuer 
Nach der geltenden Zweitwohnungssteuersatzung aus dem Jahr 
2016 erhebt die Gemeinde eine Zweitwohnungssteuer. 
Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außerhalb des 
Grundstücks seiner Hauptwohnung zu Zwecken des persönlichen 
Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs- und 
Ausbildungszwecken. 
  
Ob es sich um eine Eigentums- oder Mietwohnung handelt ist un-
erheblich. 
  
Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Ausland ge-
legenen Wohnungen eines Einwohners, die er vorwiegend benutzt. 
  
Nach § 6 der Zweitwohnungssteuersatzung ist der betroffene Per-
sonenkreis verpflichtet, Beginn und Ender der Steuerpflicht der Ge-
meindeverwaltung innerhalb einer Woche anzuzeigen. 

 
Bericht aus der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung 
Höchenschwanderberg vom 15. Oktober 2020
Dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Höchenschwan-
derberg gehören die Gemeinden Albbruck, Dachsberg, Häusern, 
Höchenschwand, Ühlingen-Birkendorf, Weilheim sowie die Stadt-
werke Waldshut-Tiengen an. Aufgabe des Verbandes ist es die Ver-
bandsmitglieder mit Trinkwasser zu versorgen. Hierzu betreibt der 
Verband im Albtal insgesamt drei Tiefbrunnen. Die Förderleistung 
betrug im letzten Jahr 521.295 m³.
Am 15. Oktober 2020 fand eine öffentliche Verbandsversammlung 
unter der Leitung des Verbandsvorsitzenden, Bürgermeister Stefan 
Kaiser, im Haus des Gastes in Höchenschwand statt. Zu Beginn der 
Sitzung bedauerte der Verbandsvorsitzende, dass seitens der Presse 
kein Vertreter anwesend war. Die Badische Zeitung wolle aufgrund 
einer Neuausrichtung der Berichtserstattung keinen Vertreter mehr 
in die Verbandsversammlungen entsenden. Der Verbandsvorsitzen-
de möchte hier Gespräche führen, um evtl. über eine andere Zeitung 
zukünftig wieder eine Pressemeldung zu erhalten.
Neu im Team des Wasserwerks begrüßte der Vorsitzende Lucas Dob-
ler, der seit Oktober beim Verband beschäftigt ist. Schwerpunkt der 
Verbandsversammlung waren die Beschlüsse zu den anstehenden 
Investitionsmaßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversor-
gung. Auf einer Länge von ca. 1.300 m soll das Steuerkabel zwischen 
dem Wasserwerk im Albtal und dem Scheitelbehälter in Tiefenhäu-
sern erneuert werden. Die Kostenschätzung liegt bei rd. 92.000,- € 
netto. Zwischen den Scheitelbehältern Tiefenhäusern und Höchen-
schwand soll in die bestehenden Leerrohre Glasfaserleitungen mit 
geschätzten Kosten von rd. 50.600,- € netto eingeblasen werden. In 
den Haushalt 2021 werden Kosten für die Erweiterungsplanung des 
SB Tiefenhäusern mit 280.000,- € aufgenommen. Zu den weiteren 
Investitionsmaßnahmen gehören die Leitungssicherung eines Steu-
erkabels durch die Alb sowie die Anbindung des HB Estelberg an das 
Leitsystem des Verbands. Für die Anschaffung eines Notstromaggre-
gats sollen Fördermittel beantragt werden.
Weiter wurden in der Sitzung Ausschreibungsergebnisse vorgestellt 
und Aufträge vergeben. Die Fliesenlegerarbeiten am SB Höchen-
schwand wurden an die Fa. Zöller aus Albbruck zum Angebotspreis 
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von 4.927,- € netto vergeben. Die Schlosserarbeiten an die Fa. Benz 
aus Sulzburg zum Angebotspreis von 15.220,- € netto. Der Trafo-
wechsel im Wasserwerk Albtal wurde an den günstigsten Bieter, die 
Stadtwerke Waldshut-Tiengen, zum Angebotspreis von 26.288,14 € 
netto vergeben. Aufgrund erheblicher Überschreitung der Kosten-
schätzung wurde die Ausschreibung zum Pumpenwechsel beim 
Tiefbrunnen I aufgehoben. Die nächste Verbandsversammlung wur-
de auf den 25. März 2021 terminiert.  
 
 

LANDRATSAMT WALDSHUT

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Walds-
hut zur Eindämmung und Bekämpfung der wei-
teren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus 
SARS-CoV-2  
Das Landratsamt Waldshut erlässt gemäß §§ 28 Abs. 1, Abs. 3, 
16 Infektionsschutzgesetz (IfSG), §§ 49 ff. des Polizeigesetzes Ba-
den-Württemberg (PolG), §§ 2, 19 Abs. 1 Nr. 3, 20 Abs. 1 Satz 1 Landes-
verwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), i. V. m. § 1 Abs. 6a Infekti-
onsschutzgesetzzuständigkeitsverordnung und § 20 der Verordnung 
der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung - Coron-
aVO) vom 23.06.2020 in der Fassung vom 18.10.2020 folgende  

Allgemeinverfügung:  

1. Für das Gaststättengewerbe im Sinne des § 1 des Gaststätten-
gesetzes sowie für öffentliche Vergnügungsstätten im Sinne des § 
18 Abs. 1 Gaststättengesetzes werden der Beginn der Sperrzeit auf 
23:00 Uhr und das Ende auf 6:00 Uhr des Folgetages festgesetzt. Für 
Betriebe mit gesondert festgelegter, längerer Sperrzeit gilt die jewei-
lige Einzelfallregelung. Während der Sperrzeit gilt für die Gastrono-
mie ein generelles Außenabgabeverbot von Alkohol.  
2. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr des Folgetages dürfen vom 
Gaststättengewerbe, von öffentlichen Vergnügungsstätten sowie 
von anderen Verkaufs- und sonstigen Ausgabestellen im Sinne des § 
2 Abs. 1 Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg keine 
alkoholischen Getränke abgegeben werden.  
3. Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare 
Mund-Nasen-Bedeckung (Mund-Nasen-Bedeckung) ist über § 3 
Abs. 1 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 
23.06.2020 in der jeweils gültigen Fassung hinaus zu tragen:  
a) Auf allen Märkten i.S.v. §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung besteht die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Verpflichtung 
gilt auf dem gesamten Marktareal. Zudem gilt die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung für Personen, die sich an Außenver-
kaufsständen oder in deren Wartebereich aufhalten. Ausgenommen 
sind die Bereiche bestuhlter Außengastronomie.  
b) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt in allen 
Fußgängerzonen im Landkreis Waldshut. Als Fußgängerzonen gel-
ten Verkehrsflächen, die durch Widmung ausdrücklich so bezeichnet 
sind.  
Sogenannte Face-Shields stellen keine Mund-Nasen-Bedeckung i. S. 
dieser Allgemeinverfügung dar.  
4. In Abweichung von § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 der Verordnung des 
Wirtschaftsministeriums und des Sozialministeriums zur Eindäm-
mung von Übertragungen des Corona-Virus (SARS-CoV-2) auf Mes-
sen, Ausstellungen und Kongressen (CoronaVO Messen) wird ange-
ordnet, dass die Anzahl der tatsächlichen gleichzeitig anwesenden 
Besucherinnen und Besucher so zu begrenzen ist, dass eine Min-
destfläche von zehn Quadratmetern pro Besucherin und Besucher 
bezogen auf die für die Besucherinnen und Besucher zugänglichen 
Fläche nicht unterschritten wird.  
5. Die Ausnahmen gemäß § 3 Abs. 2 CoronaVO zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung gelten auch im Anwendungsbereich die-
ser Allgemeinverfügung. Darüber hinaus gilt die Verpflichtung nach 
Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung nicht:  
a) während der Ausübung sportlicher Aktivitäten,  
b) während der Nahrungsaufnahme außerhalb von Gastronomiebe-
trieben,  

c) während der Ausübung dienstlicher oder beruflicher Tätigkeiten, 
sofern die Tätigkeit ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
zulässt.  
6. Bei einem Verstoß gegen die Anordnung der Sperrstunde wird ein 
Zwangsgeld in Höhe von 1.000,00 Euro angedroht. Bei einem Ver-
stoß gegen die Anordnung des Verbotes der Abgabe von Alkohol 
zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr wird ein Zwangsgeld von 500,00 
€ angedroht.  
Bei einem Verstoß gegen die Anordnung zum Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung auf Märkten nach Ziffer 3 dieser Allgemeinverfü-
gung wird ein Zwangsgeld in Höhe von 100,00 Euro angedroht.  
Bei Verstoß gegen die Anordnung der Begrenzung von Teilnehmen-
den über die Regelung des § 2 Abs. 1 S. 1 und 2 CoronaVO Messen 
nach Ziffer 4 dieser Allgemeinverfügung wird ein Zwangsgeld von 
1.000,00 Euro angedroht.  
7. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag.  
8. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 12.11.2020 außer 
Kraft. Sie tritt vor Ablauf des 12.11.2020 außer Kraft, sobald die Sie-
ben-Tages-Inzidenz von 50 bezogen auf den Landkreis Waldshut 
in sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Der 
Landkreis Waldshut wird auf den Eintritt dieses Zeitpunktes durch 
entsprechende Veröffentlichung unter www.landkreis-waldshut.de 
zusätzlich hinweisen.  

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch bei der zuständigen Behörde, 
dem Landratsamt Waldshut, erhoben werden.  
Waldshut-Tiengen, den 25. Oktober 2020  
gez. Dr. Martin Kistler  
Landrat des Landkreises Waldshut  

Hinweise  
Gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 Abs. 2 IfSG ist die vorsätzliche oder fahrläs-
sige Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung gemäß § 28 
Abs. 1 oder Satz 2 IfSG ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.  

Diese Allgemeinverfügung stellt gemäß §§ 28 Abs. 1, Abs. 3, 16 Abs. 
8 IfSG mit ihrer Bekanntgabe eine solche sofort vollziehbare Anord-
nung dar. Widerspruch und Anfechtungsklage haben daher keine 
aufschiebende Wirkung.  
 

 
Das Landratsamt Waldshut –  
Landwirtschaftsamt informiert: 
Umstellung auf ökologischen Landbau – was muss beachtet 
werden? 
  
Dienstag, 10. November 2020 und Montag, 16. November von 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr  im Lehrsaal im Landwirtschaftsamt Walds-
hut, Gartenstraße 7, Waldshut 
  
Folgende Themen werden behandelt: 
  
Dienstag, 10. November 2020:
•	 Grundlagen und praktische Umsetzung der ökologischen Tierhal-

tung in der Milchviehhaltung
•	 Das Kontrollsystem im Öko-Anbau
•	 Besonderheiten der Ziegenhaltung 
  
Montag, 16. November 2020:
•	 Fruchtfolge im Öko-Betrieb nach Markt- und Standortbedingun-

gen
•	 Erfolgreiche Mutterkuhhaltung im Öko-Betrieb  
  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten um baldige Anmeldung 
unter  
Christina.desing-kuebler@landkreis-waldshut.de 
Oder per Telefon unter 07751/86 5324 oder 86 5301 
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DIE JUBILARE DER GEMEINDE

Klaus Hundt, Panoramastr. 24 01.11.1940 (80) 
Heidi Degen, Panoramastr. 24 06.11.1942 (78) 
Anneliese Mischo, Obere Brunnengasse 1 08.11.1936 (84) 
Elisabeth Zimmermann, Gartenstr. 1 10.11.1934 (86) 
Gudrun Eckstein, Chr.-Gotth.-Hirsch-Str. 14 14.11.1928  (92) 
Gerda Ketterer, Strittberg 25 17.11.1946 (74) 
Maria Mutter, Ellmenegg 9 18.11.1941 (79) 
Gian Franco Galliano, Haldenweg 15 23.11.1939 (81) 
Christel Oberle, Strittberg 48 24.11.1934 (86) 
Karl Neumann, Panoramastr. 3 27.11.1940 (80) 
  
Sehr geehrte Höchenschwander*innen, liebe Jubilare, 
aufgrund der aktuell steigenden Corona-Infektionen kann ich derzeit 
den „runden Jubilaren“ nicht persönlich gratulieren. Ich bitte um Ihr 
Verständnis und wünsche Ihnen allen nur das Beste zum Geburtstag! 
  
Ihr Bürgermeister, 
Sebastian Stiegeler  
 
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Kurkonzerte und Sonderveranstaltungen der 
Tourist-Information im November 2020  
Dienstag, 3. November 2020    
19:00 Geführte Abendwanderung ab dem Haus des Gastes rund um 
Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 48180, kos-
tenfrei 
Mittwoch, 4. November 2020  
14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 
rund um die Gemeinde Höchenschwand. Die Wanderung ist kosten-
los. Voranmeldung bis 10 Uhr 
Samstag, 7. November 2020  
14:00 Kräuter-Wanderung 
Was nährt-was heilt? Erfahren Sie alles rund um unsere heimischen 
Kräuter. Gemeinsam gehen Sie von Höchenschwand nach Frohn-
schwand, mit dem Bus zurück. Anmeldung bis Fr. 16 Uhr bei der Tou-
rist-Information oder unter 0176 39283567; 12 € 
Sonntag, 8. November 2020  
10:00 Sonntagskonzert mit der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tie-
fenhäusern im Saal des Haus des Gastes. Eintritt frei. Es gelten die 
aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. 
18:00 Kultur im „Dorf am Himmel“ - Highlight - 
Wenn der Faller Karle aus dem Nähkästchen plaudert... Ein Abend 
mit Peter Schell und Christine Schmid musikalisch umrahmt mit 
deutschen und französischen Chansons im Haus des Gastes. Karten-
vorverkauf bei der Tourist-Information. 
Dienstag, 10. November 2020    
19:00 Geführte Abendwanderung ab dem Haus des Gastes rund um 
Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 48180, kos-
tenfrei 
Mittwoch, 11. November 2020  
14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 
nach St. Blasien mit Einkehr vor Ort. Rückfahrt mit dem Bus. Die Wan-
derung ist kostenlos. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tourist-Infor-
mation 
Dienstag, 17. November 2020    
19:00 Geführte Abendwanderung ab dem Haus des Gastes rund um 
Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 48180, kos-
tenfrei 
Mittwoch, 18. November 2020  
14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 
nach Waldhaus mit Einkehr in der Brauereigaststätte. Rückfahrt mit 
dem Bus. Die Wanderung ist kostenlos. Voranmeldung bis 10 Uhr 
Freitag, 20. November 2020  
14:00 Schwarzwälder Speckwanderung
Interessieren Sie Fragen rund um die Herstellung von Speck? Gehen 
Sie mit unserem Wanderführer auf Tour, mit Einkehr im Wirtshaus. 
Anmeldung bis 10 Uhr, 5 € inkl. Speckessen 

Dienstag, 24. November 2020    
19:00 Geführte Abendwanderung ab dem Haus des Gastes rund um 
Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 48180, kos-
tenfrei 
Mittwoch, 25. November 2020  
14:00 Geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 
nach Häusern, mit Einkehr und Bus-Rückfahrt. Voranmeldung bis 10 
Uhr, die Wanderung ist kostenfrei, Bus mit Konus möglich 
Sonntag, 29. November 2020  
10:00 Sonntagskonzert mit dem Handharmonika-Orchester Häusern 
im Saal des Haus des Gastes. Eintritt frei. Es gelten die aktuellen Hy-
giene- und Abstandsregelungen. 
Alle Verastaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen Coro-
na-Hygienevorgaben stattt. 
- Änderungen oder kurzfristige Absagen vorbehalten! -  
 
 
Schauspieler Peter Schell lässt hinter die Ku-
lissen der „Fallers“ blicken / Akkordeonistin 
Christine Schmid bezaubert stimmlich. 
Am Sonntag, den 08.11.2020 um 18 Uhr   
Der Schweizer Schauspieler Peter Schell ist am Sonntag, 08. Novem-
ber, im Haus des Gastes zu Gast. Dort schlüpft er in die Rolle des 
Faller Karl, die Figur, die er in der TV-Serie „Die Fallers“ verkörpert. 
Zum einen plaudert er über den Drehalltag in allerlei heiteren Ge-
schichten und Anekdoten, die sich vor, hinter, neben und abseits der 
Kamera zutragen. Zum anderen erfährt man von seinen schauspiele-
rischen Lehr- und Wanderjahren in der DDR, bis zu seinem heutigen 
Leben, das einiges mehr als allein die Schauspielerei beinhaltet. Wer 
Fragen hat, bringt die am besten mit, sie werden nicht unbeantwor-
tet bleiben. 
Kartenvorverkauf über die Tourist-Information. VVK: 15 € Abendkas-
se: 17 € 
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Einblicke in die FerienWelt 
Auf der neuen Homepage der FerienWelt Südschwarzwald gibt es 
unter anderem einen Blog. 
Dort berichten die Mitarbeiter*innen hautnah aus ihrem Leben und 
dem Arbeiten in der FerienWelt. Außerdem sind dort spannende „Be-
hind the scenes“ Infos und Ausflugstipps zu finden! 
Ein Besuch auf unserem Blog lohnt sich also auf jeden Fall, ihr findet 
ihn unter 
https://www.ferienwelt-suedschwarzwald.de/ferienwelt/blog. 

  
Sporthalle geschlossen  
Als Vorsichtsmaßnahme aus Infektionsschutzgründen ist die Sport-
halle im Haus des Gastes derzeit bis auf Weiteres geschlossen. Die 
Vereinsvorsitzenden und Gruppenleiter werden bei einer Änderung 
benachrichtigt. 
 

www.schneiderhaus.family 
Die ersten Monate sind vergangen und wir konnten im Schneider-
haus bereits zahlreiche Gäste begrüßen. Im August hat eine Blog-
gerfamilie als erste Gäste im Schneiderhaus übernachtet. Hierzu gibt 
es einen sehr schönen Bericht unter https://www.reisemeisterei.de/
suedschwarzwald-als-familie-naturnah-und-kulinarisch 
Das Schneiderhaus ist ideal für eine kleine Auszeit vom Alltag und 
bietet sich auch in Zeiten von Corona für einen Kurzurlaub an. Mit 
8 Schlafplätzen eignet es sich für Familien oder kleine Gruppen. Mit 
den vielen Freizeitangeboten in und um Höchenschwand können 
Sie den Herbst ausklingen lassen. 

In den nächsten Monaten sind noch ein paar Wochenenden frei, 
auch unter der Woche können Sie das Schneiderhaus buchen. Alle 
Informationen hierzu erhalten Sie auf der Homepage www.schnei-
derhaus.family und in der Tourist-Info unter 07672 4818-0 oder 
info@hoechenschwand.de. 
  

 
 
Kino  und  Kultur  St. Blasien e.V.  
Der Verein Kino und Kultur präsentiert am Freitag, den 06.11.2020 
und am Sonntag, den 08.11.2020 jeweils um 19:30h  
Narziss und Goldmund 
nach einem Roman von Hermann Hesse 
Deutschland im Mittelalter: Im Kloster Mariabronn treffen zwei sehr 
gegensätzliche junge Männer aufeinander. Der fromme und aske-
tisch lebenden Narziss (Sabin Tambrea) hat sich dem Leben im Klos-
ter komplett verschrieben, während der unangepasste Goldmund 
(Jannis Niewöhner) von seinem Vater ins Kloster gesteckt wird. Die 
beiden freunden sich bald an und zunächst versucht Goldmund, es 
Narziss gleichzutun, doch schon bald stellen die beiden fest, dass er 
nicht für das Leben im Kloster geschaffen ist. Unterstützt von Narziss 
bricht der junge Mann auf eine Wanderschaft auf, die ihn quer durch 
das Land führt und bei der er Glück und Freude ebenso wie Elend 
und Tod erlebt. Schließlich findet Goldmund in Lene (Henriette Con-

furius) seine große Liebe. Jahre später führt das Leben die beiden 
Freunde unter dramatischen Umständen erneut zusammen...  
  
FSK ab 12 Jahre, 118 Minuten 
  
Weitere Informationen zum Film finden Sie auf unserer Webseite 
www.kinokultur.info. Falls Sie unseren Newsletter erhalten wollen, 
können Sie sich auch über die Webseite anmelden. 
  
Corona bedingt ist die Anzahl der Plätze begrenzt, bei z.B. aus-
schließlich Einzelpersonen max. 42 Plätze, mehr Plätze bei Paaren 
oder Kleingruppen ohne Abstandszwang. 
Bitte melden Sie sich bis Donnerstagabend 18 Uhr für Freitag oder 
Sonntag verbindlich an und teilen Sie uns mit, mit wie viel Perso-
nen Sie kommen möchten. Falls Sie kurzfristig ohne Anmeldung 
kommen möchten, haben Sie bitte Verständnis, dass die angemel-
deten Personen Vorrang haben. Die Plätze werden Ihnen zugeteilt. 
Die E-Mail-Adresse lautet: info@kinokultur.infoIhre Kontaktdaten 
(Name und Tel.Nr.) werden erfasst und nach 4 Wochen gelöscht. 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael 
Kirchstraße 1 
79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-534 
Fax: 07672-924832 
Mail: Stmichael@se-stblasien.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:30 – 11:30 Uhr 
Wir bitten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz (Abstand 
halten, Mundschutz tragen) einzuhalten. 
  
Bitte betreten Sie die Kirche nur durch den Haupteingang. Dort 
liegen die gesetzlichen Bestimmungen aus, die zu beachten sind. 
Mundschutz wird empfohlen!   
  
Mittwoch, 28.10. 
16:30 Uhr Eucharistiefeier in Strittberg   

Freitag, 30.10. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria als Krankengottesdienst mit Krankensegnung 

Samstag, 31.10. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier zu Allerheiligen in der Pfarrkirche 
mit anschl. Gräbersegnung auf den neuen Friedhof 
  
Sonntag, 1.11. Allerheiligen 
10:00 Uhr !!!! stille Eucharistiefeier in der Einsegnungshalle 
anschl. allgemeine Segnung der Gräber 
Wir bitten, die Abstandsregelungen zu beachten 
  
Montag, 2.11. Allerseelen 
19:00 Uhr Eucharistiefeier für die armen Seelen u. für alle Verst. 
im Jahre 2019 aus Höchenschwand 
  
Freitag, 6.11. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria, anschl. eucharistische Anbetung u. anschl. 
Andacht zum Schutz und der Bewahrung des Lebens 

Samstag, 7.11. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier  
  
Sonntag, 8.11. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier – mit Kommunionkindern 
Achtung: Änderung zum Pfarrblatt 
!!!!!!!! 14:00 Uhr keine Eucharistiefeier in der St. Anna Kapelle, 
sondern Treffen direkt auf dem Friedhof in Tiefenhäusern bei 
dem Kreuz 
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Freitag, 13.11. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria 

Samstag, 14.11. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
  
Sonntag, 15.11. Volkstrauertag 
10:30 Uhr Eucharistiefeier – mit Kommunionkindern 

  
Bücherei St. Michael 
geöffnet: Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. 
Das Büchereiteam freut sich auf ihr Kommen! 
  
  
Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706   
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 
  
Wochenspruch:  Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem. (Röm. 12,21) 
  
Gottesdienste:  
Sonntag, 01.11.2020 
10:30 Uhr Gottesdienst  
 
Sonntag, 08.11.2020 
10:30 Uhr Gottesdienst 
 
Samstag, 14.11.2020 
19:00 Uhr Abendgottesdienst 
 
 

AUS DEN VEREINEN

Sportverein Höchenschwand
Liebe Freunde und Fans des SV Höchenschwand,
die Hinrunden-Saison neigt sich dem Ende zu, dennoch stehen noch 
viele mitreissende Spiele aus. 
  
Nach wie vor möchten wir zum Wohl der Allgemeinheit auf die Hy-
gienemaßnahmen hinweisen, die nochmals an den Eingängen zum 
Sportgelände ausgeschrieben werden. 
Situationsbedingt müssen bei Fußballspielen alle Besucher aufgelis-
tet werden. Hierfür bieten wir eine alternative Lösung, welche die 
Registrierung für beide Seiten etwas angenehmer gestaltet. 
Mit einer einmaligen Anmeldung auf einer datenschutzkonformen 
Online-App könnt ihr auf dem Sportgelände lediglich über Abscan-
nen eines Barcodes einchecken.  
  
Folgender Link oder Barcode führt euch zur Online-App und Regis-
trierung: 
https://e-guest.app/#/register    
  
Über eure Unterstützung und euer Kommen würden wir uns sehr 
freuen! 
  
SG 1 Herren – Kreisliga B 
31.10.2020  VFB Waldshut 2 : SG 1 
18:30 Uhr Spielort: Waldshut 
  
07.11.2020 SG1 : SV Unteralpfen  
18:00 Uhr Spielort: Häusern 
  
SG 2 Herren – Kreisliga C 
31.10.2020 Dogern 2 : SG 2 
18:00 Uhr Spielort: Dogern 

07.11.2020  SG2 : SV Unteralpfen 2 
15:00 Uhr Spielort: Höchenschwand 
  
B-Jugend – Kreisliga 
30.10.2020  SG HH : SC Lauchringen 
19:00 Uhr Spielort: Häusern 
  
C-Jugend – Kreisliga 
31.10.2020 SG HH : VFB Waldshut 2 
17:00 Uhr Spielort: Höchenschwand 
  
06.11.2020 SV Jestetten : SG HH 
18:30 Uhr Spielort: Jestetten 
  
D-Jugend – Kreisliga 
31.10.2020 SV Rheintal : SG HH  
15:00 Uhr Spielort: Rheinheim 
  
06.11.2020 SG HH : SG Hotzenwald 
18:30 Uhr Spielort: Höchenschwand 
  
E-Jugend- Kleinfeldklasse 
31.10.2020 FC Tiengen : SG HH  
10:30 Uhr Spielort: Tiengen 
  
02.11.2020  SV Jestetten 3 : SG HH 2 
18:00 Uhr Spielort: Jestetten 
  
Kurzfristige Änderungen bei den 
Spielen sind jederzeit möglich. 
Der aktuelle Stand kann auf unserer 
Homepage abgerufen werden: 
www.sv-hoechenschwand.de/kalender 
  
Fanshop 
Für Fans und Freunde des SV Höchen-
schwand bietet unser Fanshop die 
Möglichkeit Flagge zu zeigen. Folgen-
der Link führt euch zum Shop mit den 
Vereins-Artikeln: 
www.sv-höchenschwand.fan12.de 
  
 
 
Trachtenkapelle Amrigschwand - Tiefenhäusern 
1958 e.V. 
Geplante Konzerte im November und Dezember 
  
Liebe Freunde der Blasmusik,   
Im November und Dezember haben wir noch folgende Konzerte im 
Haus des Gastes / Kursaal geplant: 
  
Sonntag, 08. November 10:00 Uhr   - Kurkonzert 
Samstag, 21. November 20:00 Uhr  - Konzertabend mit Ehrungen 
Sonntag, 13. Dezember 10:00 Uhr   - Kurkonzert 
  
An allen Konzerten wird eine kleine Besetzung unserer Trachtenka-
pelle für Sie musikalisch auftreten. 
Und selbstverständlich finden die Konzerte unter den jeweils gülti-
gen Hygienebestimmungen statt. ( u.a. reduzierte Anzahl Gäste im 
Saal, Abstandsgebot, evtl. feste Sitzplatzzuordnung, Mundschutz etc 
) 
Am Eingang zum Saal werden die entsprechenden Hygienevor-
schriften jeweils bekannt gemacht. 
  
Je nach aktueller Lage kann es natürlich notwendig sein die Planun-
gen nochmals anzupassen, bzw. eventuell von der Durchführung 
eines Konzertes ganz abzusehen. 

Beachten Sie hierzu kurzfristige Mitteilungen in der Tagespresse. 
  
Ihre Trachtenkapelle Amrigschwand – Tiefenhäusern 
 ~~~ www.tk-at.de~~~  



Mittwoch, den 28. Oktober 2020 Gemeinde Höchenschwand

Seite 11

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg:   
Informationsveranstaltungen zum Wolf im 
Schwarzwald 
Anlässlich der Zuwanderung des zweiten Wolfs im Schwarzwald und 
der Ausweisung eines neuen Fördergebiets Wolfsprävention veran-
staltet das Umweltministerium in Kooperation mit dem FVA-Wildtier-
institut im November 2020 mehrere Informationsveranstaltungen. 
Expertinnen und Experten bieten Information und die Möglichkeit 
zum Austausch über die Themenfelder Wolf und Mensch, Biologie, 
Monitoring, Herdenschutz, Förderung und Jagd an. 
Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie sind im neu ausgewiesenen Fördergebiet an 
sechs Orten je zwei Veranstaltungen geplant. Die zweistündigen 
Veranstaltungen beginnen jeweils um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. 
Folgende Termine werden angeboten:
•	 12. November 2020, St. Märgen
•	 13. November 2020, Häusern
•	 17. November 2020, Gengenbach
•	 18. November 2020, Pforzheim-Büchenbronn
•	 25. November 2020, Elzach
•	 26. November 2020, Schopfheim
 
Die Veranstaltungen richten sich an die interessierte Bevölkerung. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Platzkontingent begrenzt. 
Deshalb ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Es gelten die 
üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen und die Anmeldedaten 
werden 14 Tage aufbewahrt. Anmeldeschluss für alle Veranstaltun-
gen ist der 05. November 2020. Anmeldung und weitere Informati-
onen im Internet unter https://um.baden-wuerttemberg.de/infover-
anstaltung-wolf.  
 
 
Check-U – Check deine Stärken! 
Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit hilft Jugend-
lichen bei der beruflichen Orientierung 
  
Mit dem Schulabschluss in der Tasche haben junge Menschen 
die Qual der Wahl. Ist eine Ausbildung das Richtige? Oder soll es 
ein (duales) Studium sein? Und welcher Beruf beziehungsweise 
welches Studienfach passt am besten? Unterstützung bei der 
Suche nach Antworten bietet Check-U – das Erkundungstool der 
Bundesagentur für Arbeit.    
Unter www.check-u.de finden Jugendliche heraus, welche Studien-
felder und Ausbildungsberufe zu ihnen passen. Der Test besteht aus 
mehreren Modulen. Es geht dabei um Fähigkeiten, soziale Kompe-
tenzen, Interessen und berufliche Vorlieben In welcher Reihenfolge 
die einzelnen Module absolviert werden, entscheiden sie selbst. Als 
Ergebnis erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht über 
Studienfelder und Ausbildungsberufe, die zu ihnen passen könnten. 
Die Auswertung bietet eine gute Basis, sich selbst klarer zu werden, 
was man machen will. Auch als Vorbereitung für ein persönliches Ge-
spräch mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit ist sie hilfreich. 

Check-U: mit vier Modulen zu deinem beruflichen Weg 
  
Worin bin ich gut und was passt zu meinen Stärken? Diese Frage 
steht im Mittelpunkt des Fähigkeiten-Moduls, bei dem die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer unter anderem textbezogene, mathema-
tische und räumliche Aufgaben meistern müssen. Beim Modul so-
ziale Kompetenzen geht es um persönliche Eigenschaften, die im 
Beruf wichtig sind. Das Interessen-Modul widmet sich den Fragen: 
Welche Inhalte finde ich spannend? Wofür interessiere ich mich? Und 
beim Modul berufliche Vorlieben beschäftigen sich die Jugendli-
chen etwa damit, was ihnen für ihre berufliche Zukunft wichtig ist 
und was am besten zu ihnen passt.  

 
Die Stadt St. Blasien im Hochschwarzwald 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

WASSERMEISTER
(m/w/d) in Vollzeit und unbefristet.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.stblasien.de 
 
 
Lotto Sportjugend-Förderpreis:
100.000 Euro für vorbildliche Jugendarbeit
Gemeinsam mit dem Landessportverband und dem Kultusministe-
rium schreibt Lotto Baden-Württemberg den Sportjugend-Förder-
preis aus. Der Wettbewerb richtet sich an Sportvereine mit vorbild-
licher Jugendarbeit. Wer mitmachen möchte, stellt das Projekt auf 
www.sportjugendfoerderpreis.de ein oder schickt die Bewerbung 
an Toto-Lotto. Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die 
Sportvereine in Baden-Württemberg. „Unsere Vereine übernehmen 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, gerade auch durch ihre 
Jugendarbeit“, betont Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. „Mit un-
serem Wettbewerb möchten wir das herausragende ehrenamtliche 
Engagement belohnen.“
Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus den Jahren 
2019 und 2020. Sie reichen vom Engagement für das Gemeinwohl 
über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Veran-
staltungen und Freizeitaktivitäten. Auch auf Angebote der digitalen 
Jugendarbeit, Projekte zu Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit 
ist die Jury gespannt. Selten war gesellschaftlicher Zusammenhalt 
stärker gefragt als in der Corona-Krise. Auch hier war und ist auf 
die Sportvereine Verlass. Mit großer Flexibilität und Kreativität im-
provisieren sie im Trainingsalltag oder unterstützen durch Nachbar-
schaftshilfe.
Für dieses beispielgebende Engagement vergibt die Jury Sonder-
preise. 
Der Lotto Sportjugend-Förderpreis ist mit insgesamt 100.000 Euro 
dotiert. Die Siegerehrung findet im Sommer 2021 im Europa-Park in 
Rust statt.
Bewerbungsunterlagen gibt es bei den Sportorganisationen und in 
den Lotto-Annahmestellen.
Unter www.sportjugendfoerderpreis.de können Bewerbungen auch 
online eingereicht werden. Teilnahme-bzw. Einsendeschluss ist der 
11. Januar 2021. 

ENDE DES 

REDAKTIONELLEN 

TEILS



Wir nehmen Abschied von  

Frau Priska Scholtz  
* 02.01.1928  † 21.10.2020  

In stiller Trauer 
Dr. Rudolf und Irena Scholtz  

Die Abdankungsfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am 04.11.2020 um 14.00 Uhr 

auf dem Friedhof in Höchenschwand statt.  

Traueradresse: 
Dr. Rudolf Scholtz, Bellevueweg 38, CH 6300 Zug 

Medizinische
Fachangestellte 

(Voll- oder Teilzeit) gesucht.
Ihre Bewerbung bitte an:

Frauenarztpraxis 
Dr. med. O. Wiehn
Kaiserstraße 25 • 79761 Waldshut-Tiengen
oder per E-Mail: wiehn-weilheim@t-online.de

Zu vermieten ab sofort
Helle 3-Zi.-Wohnung Hö.-Heppenschwand

Sie wohnen wo andere Urlaub machen.
Eine sehr ruhige sonnige Nichtraucherwohnung, im Obergeschoss eines 

Zweifamilienhauses mit Personenaufzug.
Mit 85 qm Wohnfläche, einer EBK, Bad Wanne + Du, WC, Gäste-WC, 
Vorratsraum, Safe, Kabel-TV, die Whg. ist ganzheitlich mit Parkett- und 

Fliesenboden ausgestattet. 10 qm Süd-West-Balkon sowie 
Kellerraum, Autostellplatz, Garage ist möglich. 

Tel. 07755/8436 • E-Mail: steingarten@pension-kunkelmann.de

Wohnung gesucht 
Rüstiges, ruhiges Rentnerehepaar, NR, keine Haustiere sucht 

zum 01.02.2021 oder nach Vereinbarung, eine 3- bis 4-Zimmer-
Wohnung in Höchenschwand. Bevorzugt EG oder mit Lift. 

Die Wohnung sollte über einen Balkon oder eine Terrasse und
einen PKW Stellplatz verfügen. Telefon: 07755-7399849 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 



- Frisch geschlachtete Suppenhühner -   
Verkauf am Donnerstag 29.10.20 von 15 - 18 Uhr

(einvakuumiert u. mit Rezeptvorschlag)  

& dazu frisches Demeter-Eulenhof Biogemüse  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen  
Familie Andreas & Melanie Maurer 

Unser Alpenblick-Team 
braucht Verstärkung!

ab sofort oder nach Vereinbarung 

Rezeptionsmitarbeiter m/w/d 
Vollzeit oder Teilzeit (6:30 - 15:30 Uhr) 

Voraussetzungen:
•  Abwicklung des Check-in bzw. Check-out 
•  Erster Ansprechpartner auf Gästefragen 
•  Beratung der Gäste und Koordination der Wellnesstermine 
•  Frühstücksservice und Mithilfe im Mittagsservice 

Wir bieten Ihnen:
•  ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 
im 4-Sterne-Wellnesshotel 

•  interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

Thoma Hotels & Wellness GmbH, Renate Thoma 
Bio- & Wellnesshotel Alpenblick
St. Georg-Str. 9, 79862 Höchenschwand 
oder per E-Mail an: r.thoma@auerhahn.net

Dienstleistungen für
Singles & Senioren

Reparaturen, Fahr-/Begleitservice
Möbelmontagen, Transporte nah/fern usw.

Mobil: 01522 /1885076 • info@dienstleistungen-ernst.de



Volkswagen Economy Service

Volkswagen Economy Service Tröndle
Lindenweg 3, 79865 Grafenhausen
Tel.: 07748 - 92 91 960, www.auto-troendle.de

Diana Gatti
Steuerfachwirtin
Beratungsstellenleiterin
Spiechergässle 9
79865 Grafenhausen
Diana.Gatti@vlh.de

07748 9295543

Das engagierte Team der

ROSENAPOTHEKE DOGERN
sucht ab sofort oder später eine*n freundliche*n

Pharmazeutisch-technische Assistenz

PTA
(m/w/d)

die/der uns in Voll- oder Teilzeit unterstützt, um unsere 
ausgesprochen liebenswerte Kundschaft auch weiterhin 

allerbestens beraten und versorgen zu können.

Wir freuen uns sehr 
auf Ihre Bewerbung,
gerne auch 
per E-Mail an:

rosenapotheke@t-online.de



von Montag, 26.10.2020
bis Freitag, 30.10.2020

jeweils von 8 – 16 Uhr
Samstag, 31.10.2020

von 10 – 14 Uhr

07751/4444
info@WT-TAXI.de

•Krankenfahrten (Dialyse-, Strahlen- und Chemofahrten)
•Flughafentransfer •Rollstuhltransport

Wald- und Wiesengrundstück
zu kaufen gesucht. 

Bitte um genaue Info: E-Mail: direkt@brunostaerk.de



Jetzt buchen: 
Indoor Fussball, Indoor Tennis, Geburtstagsfeste, Dart, Sportsbar, 
Bistro, Volleyball, Indoor Minigolf, Golfsimulator 
Tel: 0151 176 132 41, E-Mail: Info@sport-arena-waldshut.de


